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Allgemeine Kundeninformationen zur

Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 

Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), Anhang XVII

Seit dem 1. Juni 2007 gilt die neue EU-Verordnung (REACH (Registrierung, Evaluierung 

und Autorisierung von Chemikalien), eine europäische Chemikaliengesetzgebung, die 

einige Bereich der bisherigen geltenden Richtlinien und Verordnungen abgelöst hat. 

REACH fordert eine Registrierung aller in der EU verwendeten chemischen Stoffe als 

solche sowie von Stoffen in Zubereitungen und in Erzeugnissen. Diese Verordnung 

umfasst alle chemischen Stoffe, unabhängig davon, ob sie gefährliche Eigenschaften 

haben oder nicht. Die Stoffregistrierung muss durch die Hersteller und Importeure bei der 

European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki erfolgen. 

Die Produkte von h+s Präzisionsfolien GmbH sind Erzeugnisse (Nicht-Chemische 

Produkte) im Sinne der REACH-Verordnung und unterliegen keiner Registrierungs-, 

Bewertungs- oder Zulassungspflicht, da nach unsere Kenntnis unter normalen und 

vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen keine Chemikalien freigesetzt werden 

bzw. die Mengenschwelle von 1000kg pro Jahr nicht überschritten wird (nachgeschalteter 

Anwender) (vgl. Webseite: www.zvei.org/presse-medien/publikationen/leitfaden-

materialdeklarationen-innerhalb-der-lieferkette). 

Alle Produkte von h+s Präzisionsfolien GmbH werden entsprechend den auf sie 

anwendbaren Vorschriften inklusive REACH (Anhang XVII) hergestellt. 

Alle Produkte und Verpackungsmaterialien von h+s Präzisionsfolien GmbH enthalten 

aktuell keine Stoffe aus der SVHC-Liste. 
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Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung besteht eine Informationspflicht für Hersteller 

von Erzeugnissen, wenn ein Erzeugnis einen besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer 

Konzentration von mehr als 0,10 Massenprozent enthält. SVHC sind Stoffe, die die 

Kriterien des Artikels 57 erfüllen. Eine aktuelle SVHC-Kandidatenliste wird von der 

Europäischen Chemikalienagentur ECHA regelmäßig veröffentlicht und ist auf deren 

Homepage unter https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table abrufbar. 

Weitere Informationen über Stoffe und Zubereitungen sind in Form von Sicherheits-

Informationsblättern (SIS) gemäß Artikel 32 der REACH-Verordnung auf unserer Webseite

unter www.hs-folien.de abrufbar. 

Für eventuelle Rückfragen bezüglich REACH stehen wir Ihnen gerne unter der folgenden  

E-Mail-Adresse zur Verfügung:   info@hs-folien.de

Vohenstrauß, den 21.9.2023

__________________________________

(Michael Schwab, Geschäftsführer)
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